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Tarifdaten-Auszug 
 

Tarifbereich/Branche:     Zuckerindustrie 

 
 

Tarifvertragsparteien/Ansprechpartner  

Verein der Zuckerindustrie e.V. (VdZ), Berlin 

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
Hauptvorstand 

 

Fachlicher Geltungsbereich (auszugsweise) 

für alle rübenverarbeitenden Zuckerfabriken einschließlich der Rübenannahme-
stellen, Zuckerraffinerien, Kandis oder Flüssigzucker herstellenden Betriebe so-
wie deren Verwaltungen. Ferner gilt er für Sirup herstellende Betriebe, Zuckerab-
packbetriebe, Rübenblatt- und Schnitzeltrocknungsbetriebe und zuckertypische 
Betriebsabteilungen, soweit sie in den Zuckerfabriken betrieben werden. landwirt-
schaftliche Nebenbetriebe sowie selbstständige Betriebsabteilungen landwirt-
schaftlicher Art werden von diesem Tarifvertrag nicht erfasst. 

  

Laufzeiten gültig ab erstmals kündbar zum 

Tarifvertrag über die 
Grundlagen der Arbeits-
entgeltregelung 

01.01.2026 31.12.2028 

Arbeitsentgelttarifvertrag 01.04.2025 31.03.2027 

  

Allgemeine Arbeitsbedingungen 

Wöchentliche Regelarbeitszeit (auszugsweise) 

• 37 Stunden 

Anzahl der Entgeltgruppen 

• 13 

Urlaubsdauer (auszugsweise) 

• 30 Urlaubstage 

Kündigungsfristen (auszugsweise) 

Es gelten beiderseits die jeweils gültigen gesetzlichen Kündigungsfristen des 
§ 622 BGB 

 

Höhe der monatlichen Entgelte (auszugsweise): 

Tarifauskunft  

 
Sie erreichen uns unter: 
 

tarifanfrage@ 

zefas.sachsen.de 

ZEFAS – Zentrum für  

Fachkräftesicherung und  

Gute Arbeit 

 

Stadlerstr. 14 

09126 Chemnitz 

 

www.zefas.sachsen.de 

 

Stand: 05.12.2025 
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Unterste Tarifgruppe A 

Ausführung von einfachen, sich wiederholenden Arbeitsvorgängen, die keine be-
rufliche Vorbildung erfordern, geringe Anforderungen an die Geschicklichkeit stel-
len und die unter Aufsicht verrichtet werden. 
 
Tätigkeitsbeispiele: (Kampagne-)Aushilfskräfte: Reinigungsarbeiten, Probenent-
nahme, Verwaltungsarbeiten 
 
ab 
                                 01.04.2025               01.04 2026 
Unter 18 Jahre                                 2.881,00 €               2.967,00 € 
Über 18 Jahre 3.382,00 €               3.483,00 € 

Tarifgruppe E (Eckentgelt) 

Ausführung von Arbeiten nach Anweisung, die eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung erfordern oder gleichwertige Fertigkeiten und Kenntnisse voraussetzen, 
auch wenn diese auf eine andere Weise erworben worden sind. 
 
Tätigkeitsbeispiele: Maschinen/Anlagenführer/in; Chemikant/in; Fachkraft für Le-
bensmittel-/Süßwarentechnik; Fachkraft für Lagerlogistik 
 
ab 
                                 01.04.2025               01.04 2026 
                                 4.175,00 €               4.300,00 € 

Tarifgruppe H 

Ausführung von Arbeitsaufgaben, die eine Berufsausbildung, mehrjährige Be-
rufserfahrung sowie theoretische und praktische Spezialkenntnisse erfordern 
und selbständig durchgeführt werden. Diese Arbeitsaufgaben können mit fachli-
cher Aufsichtsfunktion verbunden sein. 
 
Tätigkeitsbeispiele: Lebensmitteltechnologe/in; Produktionstechnologe/in; Meis-
tervertreter/in; Arbeitsvorbereiter/in; Fachspezialist/in Agrar 
  
ab 
                                 01.04.2025               01.04 2026 
                                 4.927,00 €               5.074,00 € 

Tarifgruppe L 

Selbständige Bearbeitung eines erweiterten Aufgabengebietes bzw. Verantwor-
tungsbereichs mit begrenzter Leitungs- und Dispositionsbefugnis, welche neben 
einer Berufsausbildung und mehrjähriger Berufserfahrung ein komplexes Fach- 
und Berufswissen voraussetzt (ergänzende höhere staatlich anerkannte Ausbil-
dung mit Abschluss) bzw. auf die Anforderungen der Tarifgruppe K aufbauende 
theoretische und praktische Spezialkenntnisse erfordert. 
 
Tätigkeitsbeispiele: Produktions-/Lebensmitteltechniker/in; Spezialist/in Senior-
Projektmanager/in; Leiter/in (Labor, kaufmännischer Bereich, IT) 
  
ab 
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                                 01.04.2025               01.04 2026 
Anfang                                 6.805,00 €               7.009,00 € 
nach 2 Jahren                         7.139,00 €               7.353,00 € 
nach 4 Jahren                         7.515,00 €               7.740,00 € 

Höchste Tarifgruppe N 

Ausführung von Aufgaben, die im Rahmen eines umfangreichen und besonders 
schwierigen Arbeitsgebietes mit umfangreicher Leitungs- und Dispositionsbefug-
nis durchgeführt werden. 
 
Die Tarifgruppe N findet keine Anwendung in Unternehmen, in denen die Betriebs-
parteien eine (Gesamt-)Betriebsvereinbarung über ein Abstandsgebot zur Tarif-
gruppe N abgeschlossen haben. 
  
ab 
                                 01.04.2025               01.04 2026 
                                 8.559,00 €               8.815,00 € 

 

Monatliche Ausbildungsvergütung (auf Basis von 37 Std./Woche) 

ab:     
     01.04.2025 01.04.2026            

im 1. Ausbildungsjahr               1.309,00 €         1.348,00 €    

im 2. Ausbildungsjahr               1.417,00 €         1.460,00 €    

im 3. Ausbildungsjahr                             1.519,00 €          1.565,00 €   

im 4. Ausbildungsjahr                             1.609,00 €          1.657,00 €   

 

Sonderleistungen 

Zusätzliches Urlaubsgeld (auszugsweise) 

Das zusätzliche Urlaubsgeld beträgt für jeden tariflichen und gesetzlichen Ur-
laubstag 34,- Euro. 
Teilzeitbeschäftigte erhalten das zusätzliche Urlaubsgeld je Urlaubstag anteilig 
nach Beschäftigungsgrad. 

 

Sonderzuwendungen (auszugsweise) 

100 % des monatlichen effektiven Arbeitsentgelts. 
Arbeitnehmer und Auszubildende, deren Arbeitsverhältnis am Auszahlungstag 
weniger als 12 Monate besteht, haben für jeden Monat, in dem sie voll beschäftigt 
waren, einen anteiligen Anspruch auf 1/12 der Sonderzuwendung. 

 

Vermögenswirksame Leistung  

Keine Vereinbarung 
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Weitere Informationen finden Sie unter www.zefas.sachsen.de oder wenden Sie sich an die Ta-
rifauskunft des ZEFAS unter tarifanfrage@zefas.sachsen.de.  

http://www.zefas.sachsen.de/
mailto:tarifanfrage@zefas.sachsen.de

